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Tarifinformation 
zum Leistungsentgelt 2007 

 
 

Zusätzlich zum normalen Tabellenentgelt ist gemäß § 18 TV-L ab dem 1. Januar 
2007 ein Leistungsentgelt eingeführt worden. 
 
Danach ist das Land aufgrund des Tarifvertrages verpflichtet, das Leistungsentgelt 
jährlich auszuzahlen. Näheres dazu soll in landesbezogenen Tarifverträgen verein-
bart werden. 
 
Solange eine solche Regelung nicht zustande kommt, ist das Leistungsentgelt an 
alle Beschäftigten gleichmäßig verteilt im Monat Dezember auszuzahlen. 
 
Da im Saarland bisher kein landesbezogenen Tarifvertrag zum Leistungsentgelt ab-
geschlossen wurde, erhalten alle Tarifbeschäftigten im Monat Dezember 2007 zu-
sätzlich 12 % des normalen Gehaltes als Leistungsentgelt. 
 
 
 
 
 

Tarifinformation 
zur Entgelterhöhung 2008 

 
 
Als weiteres Ergebnis der letzten Tarifverhandlungen werden die Entgelte ab Januar 
2008 um 2,9 % erhöht, die Endbeträge werden dabei auf 5,- Euro aufgerundet. 
 
Die neue Entgelttabelle ist im Internet unter www.gdp.de im geschützten Mitglieder-
bereich bei „Tarif“ einzusehen. 
 
Rückfragen sind zu richten an unsere Tariffachleute: Karl Recktenwald (0681 962 
1531) oder Michael Andrae (- 1530). 
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